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Militärischer Bericht
aus dem deutschen Reiche.

Berlin, den 29. April 1892.

Es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass es in

der Absieht der Keichsregierung liegt, in der
nächsten Reichstagssession eine
neue bedeutende Mi1itärvorläge,
sowie eine neue beträchtliche Steuervorlage

einzubringen. Nicht nur die Thatsache, dass die

Heeresorganisationen Frankreichs und Russlands

sowohl eine erheblich grössere Friedenspräsenzstärke

der Heere dieser Länder, sondern auch

eine starke Anzahl von Kadres für die Truppen

der 2. Linie, welche im Kriegsfalle
aufzustellen sind, aufweisen, sondern auch der

Umstand, dass der dritte Alliirte Deutschlands im

Dreibunde, Italien, zu neuen Ersparnissen in

seinem Heeresbudget zu schreiten im Begriffe
und dass die Wehrmacht Oesterreich-Ungarns

nicht derart entwickelt ist, wie dieselbe es der

Bevölkerungsziffer und Situation Oesterreich-Ungarns

im Dreibunde entsprechend sein musste,

bilden die Beweggründe der geplanten neuen

deutschen Heeresverstärkung.

Bis jetzt ist noch nichts Bestimmtes über die

Einzelheiten der neuen Militärvorlage verlautbart,

allein das eine steht fest, dass dieselbe in einer

starken Vermehrung sowohl der Offiziers-, wie

der Mannschaftsziffern für den Kriegsfall und einer

Vermehrung der Friedenskadres, d. h. in der

Aufstellung neuer Armeekorps, Divisionen und

Brigaden etc. bestehen wird. Ohne eine Vermehrung

der Anzahl der Friedenskadres ist nach den

im deutschen Heere geltenden Anschauungen die

Ausbildung einer grösseren Anzahl von
Mannschaften für den Krieg und deren Verwerthung

im Kriegsfalle in tüchtigen leistungsfähigen
Truppenstämmen nicht durchführbar, selbst wenn man
das Ausbildungspersonal der vorhandenen
Friedensstämme beträchtlich vermehrte.

Ob die deutsche Heeresverwaltung und die

Regierung angesichts des von ihr empfundenen
Bedürfnisses einer starken Heeresvermehrung zur
vollen Durchführung der zweijährigen Dienstzeit
d. h. zur Heranziehung aller zum Waffendienst
brauchbaren Individuen im militärpflichtigen Alter
schreiten wird, erscheint zur Zeit fraglich, da die

durch die Durchführung dieser Massregel
bedingten Kosten der HeeresVermehrung derart
bedeutende sein würden, dass dieselbe kaum auf
die Bewilligung durch eine Majorität im Reichstage

zu rechnen haben würde. Vielleicht gelangt
eine auf eine beschränkte Anzahl der

Wehrpflichtigen zur Anwendung gelangende zweijährige
Dienstzeit zur Einführung, bei welcher eine

umfassende Berücksichtigung der häuslichen, gewerblichen

und industriellen Verhältnisse des Landes

und der einzelnen Wehrpflichtigen sowie eine

starke Auslosung eine Erleichterung des neuen

Systems bilden könnte. In irgend einer Weise

scheint die zweijährige Dienstzeit definitiv zur
Annahme zu gelangen und aller Wahrscheinlichkeit

nach behufs Verminderung ihrer Kosten und

einer zu weit gehenden Mehrbelastung des Landes

mit einer Wehrsteuer, wie die Schweiz dieselbe

bereits besitzt, verbunden zu werden.

Welchen Werth man seitens der Reichsregierung

auf die Annahme und Durchführung der

neuen Heeresreform legt, geht daraus hervor,
dass schon jetzt die Absicht deutlich hervortritt,
im Falle der Nichtbewilligung der kommenden

Wehrvorläge den Reichstag aufzulösen und durch

neue Wahlen an das Land zu appelliren.
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